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Schwerpunkt: Finanzierung der Kommunen

Unterstützer, Berater und Finanzierer der Kommunen wollen die öffentlichen 
Banken auch in Zukunft sein, verspricht der Autor. Dieses Know-how werden 
die Städte, Gemeinden und Landkreise auch dringender brauchen als bisher. 
Denn angesichts des neuen Regelwerks Basel III in Kombination mit einer  
Verschuldungsobergrenze für Banken ist absehbar und zum Teil schon spür- 
bar, dass das Interesse der privaten Kreditinstitute an der Finanzierung der 
Kommunen nachlässt und Kredite teurer werden. Hinzu kommt, dass im Lichte 
der jüngsten Staatsschuldenkrise auch die Bonität deutscher Kommunen kriti-
scher gesehen wird – trotz Haftungsverbund und dem gesetzlichen Ausschluss 
einer Insolvenz.  (Red.)

Die Rolle der öffentlichen Banken in der 
Kommunalfinanzierung

Traditionell sind Gemeinden, Städte und 
Landkreise eine wichtige Kundengruppe 
für öffentliche Banken, da beide nicht 
nur die gemeinsame Kundenbeziehung 
verbindet, sondern die öffentliche Hand 
oft auch Anteilseigner dieser Kreditinsti
tute ist. Die enge Beziehung zu ih ren 
Eigentümern, denen sie mit Finanzierung 
und Beratung zur Seite stehen, un
terscheidet die öffentlichen Banken je
doch von der übrigen Kreditwirtschaft, 
wenngleich die Geschäftsbeziehung mit 
Kommunen aufgrund der sehr hohen 
Bonität auch für private und genossen
schaftliche Wettbewerber einen hohen 
Anreiz hat. Trotz aller Offerten bleiben 
dabei die öffentlichen Banken klarer 
Marktführer, weil sie vor Ort stark veran
kert sind und großes Engagement sowie 
regionale Sach und Fachkenntnis ver
binden.

Dieses besondere Vertrauensverhältnis 
kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass 
im Jahr 2011 allein Landesbanken (27,5 
Prozent) und Sparkassen (19,4 Prozent) 

knapp 47 Prozent der gesamten Kommu
nalfinanzierung bereitgestellt haben. 
Addiert man dazu noch die in der Statis
tik der Deutschen Bundesbank als „Ban
ken mit Sonderaufgaben“ geführten 
öffentlichen Förderbanken dazu, erhöht 
sich der Marktanteil noch einmal signifi
kant um weitere 20 Prozent auf 67 Pro
zent. Neben dem klassischen Kreditge
schäft stellen die öffentlichen Banken 
auch erfolgreich alternative Finanzie
rungsvarianten zur Verfügung, bedarfs
gerecht auf die Kundenwünsche zuge
schnitten. 

Die klare Marktführerschaft dokumen
tiert, dass die öffentlichen Banken ihren 
kommunalen Kunden eng verbunden sind 
und die Geschäftsbeziehung oft viele 
Jahrzehnte zurückgeht. Dabei sind Ver
trauen und gegenseitiges Verständnis 
stets gewachsen und beide haben part
nerschaftlich auch krisenbedingte 
schwierige Phasen gemeistert. Bei allen 
Erfolgen stellen die bankaufsichtlichen 
Maßnahmen zunehmende Herausforde
rungen dar, die sich auch direkt auf die 
Zusammenarbeit zwischen Bank und 
Kommune auswirken können. 

Neue Maßstäbe durch Basel III

Die über viele Jahre hinweg sorgfältig 
entwickelten Regelungen zu Basel II hat
ten kaum eine Chance, sich zu bewähren, 
weil die internationale Bankenwelt im 
Augenblick ihres Inkrafttretens von der 
Finanz und Wirtschaftskrise überrollt 
wurde. Diese Krise hatte den erneuten 
Ruf nach stärkerer Bankenregulierung zur 
Folge und mit „Basel III“ folgte ein 
umfangrei ches Regelwerk, das darauf 

ausgerichtet war, nicht nur individuellen 
Risi ken einer Bank vorzubeugen, sondern 
auch systemische Risiken aufzufangen. 

Die rechtswirksame Umsetzung für Euro
pa vollzieht sich über die Rechtssetzungs
mechanismen in Brüssel beziehungsweise 
Straßburg und letztendlich in technischer 
Umset zung bei der europäischen Banken
aufsichtsbehörde in London. Der größte 
Teil der geplanten Vorgaben wird im Rah
men einer europäischen Verordnung 
erlassen. Dies zeigt die beabsichtigte 
Härte in der Sache. Denn im Gegensatz zu 
einer Richtlinie, die in den Mitgliedsstaa
ten erst in nationales Recht umzusetzen 
ist, verbleibt bei unmittelbar rechtswirk
samen Verordnungen für nationale Be
sonderheiten wenig Spielraum, wenn
gleich gerade auch Deutschland mit sei
ner mittelständischen Wirtschaft, den 
großen Konzernen und starken Kommu
nen darauf angewiesen wäre.

Im Mittelpunkt der bankaufsichtlichen 
Erneuerung stehen Forderungen zur 
Eigenkapital und Liquiditätsausstattung, 
die als direkte Folge der Krise zu betrach
ten sind. Die Liquiditäts linien, die sich 
Kreditinstitute gegenseitig gewährt ha
ben, brachen zusammen, weil das Ver
trauen im Geldmarkt verloren gegangen 
war. Somit manifestierten sich Vorschlä
ge zu Liquiditätsanforderungen unter 
Stressbedingungen.

Auch die Eigenkapitalanforderungen 
werden durch die Krisenerfahrung ver
schärft: Zusätzlich zu einem engeren 
Eigenkapitalbegriff und höheren Min
destquoten scheint sich eine risikounab
hängige Höchstverschuldungsquote 
durchzusetzen, die sogenannte „Leverage 
Ratio“. Die Quote begrenzt das Geschäfts
volumen im Verhältnis zum Eigenkapital 
einer Bank. Die Risikohaftigkeit des Ge
schäfts bleibt dabei außer Betracht. Be
dingt durch Risiken, die zum Beispiel in 
zahlreichen Verbriefungstransaktionen 
nicht deutlich geworden waren, möchte 
die Bankenaufsicht das Transaktionsvolu
men der Banken im Blick behalten. 

Diese Haltung mag verständlich sein. 
Gleichwohl konterkariert eine solche 
Vor gabe das bankaufsichtliche System, 

Christian Brand

Präsident, Bundesverband Öffent
licher Banken Deutschlands, VÖB, 
Berlin, und Vorsitzender des Vor
standes, LBank, Staatsbank für  
BadenWürttemberg, Stuttgart
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Die Rolle der öffentlichen Banken in der 
Kommunalfinanzierung

welches ansonsten komplett auf Risiko
strukturen aufbaut.

Außerdem wirken sich Anforderungen 
dieser Art gerade auf Geschäfte mit  
nied rigen Risiken, wie eben beispiels
weise mit der öffentlichen Hand, aus. 
Darunter leidet daneben auch ganz stark 
das Mittelstandsgeschäft. Aufgrund der 
faktisch gegebenen Einstandspflicht der 
Bundeslän der werden deutsche Kommu
nen mit der Risikoklasse „null“ gewichtet. 
Folglich muss für Kredite an Städte und 
Gemeinden kein Eigenkapital vorgehalten 
wer den, da es sich um risikolose Aktiva 
handelt. Sollte nun eine risikounabhängi
ge Quote vorgeschrieben werden, wird 
ein Anpassungsprozess ausgelöst, an 
dessen Ende eine Verringerung von Kredi
ten an Kommunen stehen könnte. Am 
Ende würden Kommunalfinanzierungen 
dann mit allen anderen (zumeist risikorei
cheren) Krediten konkurrieren, die meist 
zu höheren Margen ausgereicht werden.

Wenn das Risiko keine Rolle mehr spielt, 
werden Kommunalkredite entweder ver
drängt oder nur noch zu höheren Kondi
tionen verfügbar sein. Bei der Umset zung 
der Empfehlungen zu Basel III soll die 
Leverage Ratio zunächst als Beobach
tungskennziffer eingesetzt und mit die
sen Erfahrungen die endgültigen 
Anforde rungen festgesetzt werden.

Was bedeuten Insolvenzpläne 
für Staaten?
 
Die Diskussion um die wachsende Ver
schuldung europäischer Staaten hat auch 
einige Befürchtungen hinsichtlich regio
naler Gebietskörperschaften aufkommen 
lassen und die Frage aufgeworfen: Wenn 
eine geordnete Insolvenz von Staaten in 
Europa denkbar ist, warum dann nicht 
bei Kommunen? Und wäre bei der starken 
Ver schuldung einiger Kommunen nicht 
auch eine Insolvenzfähigkeit von Kom
munen eine Lösungsalternative, an der 
private Gläubiger – wie Banken – zu 
beteiligen seien?

Auf dem ersten Blick mag ein solcher 
Gedanke einleuchtend erscheinen. Wenn 
er aber zu Ende gedacht wird, werden 
ernste Konsequenzen anderer Art sicht
bar, die niemand wollen kann, dem an 
der Zukunftsfähigkeit unseres Landes 
gelegen ist. Kommunen sind laut Insol
venzordnung (§ 12 InsO) zum einen von 
einem Insolvenzverfahren ausgenommen. 
Darüber hinaus ist sehr fraglich, inwie
weit ein Entzug der Verfügungsbefugnis 
von kommunalen Entscheidungsträgern 

Demographic Banking
Demografische Entwicklung 
als Herausforderung 
für Kreditinstitute
Von Klaus Juncker und 
Bernhard Nietert (Hrsg.)
2010. 368 Seiten,  
gebunden, 56,00 Euro.
ISBN 978-3-8314-0819-1.

Fritz Knapp Verlag | Postfach 111151 | 60046 Frankfurt
Tel. (069) 97 08 33-21 | Fax (069) 707 84 00 | E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de
Besuchen Sie uns im Internet unter www.kreditwesen.de.

Der demografische Wandel unserer Gesellschaft stellt auch die 
Finanzwirtschaft vor neue Herausforderungen. Durch die fort-
schreitende strukturelle Veränderung der Bevölkerung und damit 
der potenziellen Zielgruppen werden langfristig neue Strategien 
und Produkte im Bankbereich erforderlich. Dies haben die Kre-
ditinstitute zwar durchaus erkannt, bisher aber nur unzureichend 
darauf reagiert.

Namhafte Bankpraktiker zeigen in diesem Buch auf, welche 
Auswirkungen der demografische Wandel auf Kapitalmärkte und 
Bankgeschäfte hat und wie den dabei auftretenden Problemen 
begegnet werden kann. Sie bieten praxisorientierte Lösungsan-
sätze und geben wichtige Hinweise zur sinnvollen Anpassung 
von Bankstrategien und Bankgeschäftsfeldern im Privat- und 
Firmenkundengeschäft.

Demografischer Wandel – 
sind die Banken dafür gerüstet?
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und deren Übertragung auf einen priva
ten Insolvenzverwalter in unser demokra
tisches System passen.

Die Insolvenzfähigkeit von Kommunen 
würde bedeuten, die kommunale Selbst
verwaltung durch Aufgabenentzug und 
Beschränkung der Eigenverantwortung 
kommunaler Entscheidungsträger sowie 
die Ver fügungsgewalt demokratisch legi
timierter Strukturen zu durchbrechen. 
Zudem müsste eine insolvenzfähige Kom
mune in einem solchen Verfahren auch 
die volle Entscheidungshoheit über ihre 
kompletten Einnahmen und Ausgaben 
erhalten. Die deutsche föderale Finanz
verfassung lässt dies aber gar nicht zu. Im 
Rahmen der Finanzausgleichssysteme hat 
sich eine Kultur vertikaler und horizonta
ler Um verteilung etabliert. Dies gilt für 
die Einnahmen, wie auch für die Ausga
benseite. Eine echte Entscheidungshoheit 
wäre für Kommunen nur bei vollständiger 
Sepa rierung der Gebietskörperschaften 
möglich.

Für die Kreditwirtschaft würde sich der 
Zwang zur Bonitätsanalyse ergeben, für 
die es keine Kapazitäten gibt, die aber zu 
mehr Bürokratie, weniger Kundenservice 
und höheren Kosten führt. Bezogen auf 
die Finanzierungskosten für Kommunalfi
nanzierungen müssten Eigenkapital, 
Risiko und also auch deutlich höhere 
Be triebskosten kalkuliert werden. 

Ein weiteres Kapitel würde mit der  
Sicherheitenfrage eröffnet. Fraglich  
wäre, welche grundpfandrechtliche  
Belastung von kommunalem Grundver
mögen mög lich wäre. Zudem würden  
sich gleichzeitig auch Bewertungsfragen 
stellen. Hinsichtlich der bank seitigen 
Refinanzierungsmöglichkeiten im Rah 
men von kommunalen Pfandbriefen wür
de die Deckungsstockfähigkeit von Kom
munalfinanzierungen zur Disposition 
stehen. Die Folge wären Kostenerhöhun
gen aufgrund höherer Refinanzierungs
kosten.

Diese Überlegungen legen den Schluss 
nahe, dass eine neue Art der Risikobe
trachtung von deutschen Kommunen  
auf Seiten der Banken aufgrund der 
finanz verfassungsrechtlichen Verflech
tung weder erforderlich noch für die 
Kundenbeziehung und die Kommunen 
vorteilhaft ist.

Ein Lösungsbeitrag dafür könnte eine 
konsequente Kommunalaufsicht und eine 
hohe Verantwortlichkeit auf Länderseite 
sein, wo die Stabilität der kommunalen 
Finanzkraft ebenfalls eine wichtige Ziel
größe sein muss. Dazu gibt es bereits eine 

Reihe von Beispielen, wie die Hilfspro
gramme der Länder, die stark ver
schuldeten Kommunen wieder Wege in 
geordnete Finanzstrukturen ermöglichen.

In Niedersachsen hat die Landesregie
rung unter der Bezeichnung „Zukunfts 
ver trag Niedersachsen“ ein Konzept zur 
kommunalen Entschuldung erarbeitet,  
das die Kommunen mit konkreten An
forderungen in die Pflicht nimmt. Das 
Land speist dazu ein Budgetteil aus dem 
Landesetat und teils aus dem Vorwegab
zug des kommunalen Finanzausgleichs.  
Als Anspruchsvoraussetzungen werden  
bei einer Kommune eine unterdurch
schnittliche Steuerkraft, weit über
durchschnittliche Kassenkredite sowie  
der Nachweis erheblicher Konsolidie
rungsbemühungen betrachtet. Dafür 
erhalten besonders strukturschwache 
Kom munen zur Wiederherstellung ihrer 
finanziellen Leistungsfähigkeit eine 
Entschul dungshilfe bis zu 75 Prozent der 
Kassenkredite, sofern sie auch die Bereit
schaft haben, ihre Strukturschwäche zum 
Beispiel durch die Fusion mit einer ande
ren Gemeinde zu be heben. Gleichzeitig 
können Kommunen auch die Entschul
dungshilfe beantragen, sofern die dau
ernde Leistungsfähigkeit ohne Fusion 
wiederhergestellt werden kann. Nieder
sachsen hat das Projekt auf 20 Jahre 
angelegt.

Einen etwas anderen Weg ist das Land 
SachsenAnhalt gegangen. Das Hilfs
programm unter dem Namen „Stark II“ 
wird dort von der Investitionsbank Sach
senAnhalt, dem Förderinstitut des Lan
des angeboten. Grundgedanke ist hier die 
Vereinbarung zwischen Kommune und 
dem Land über eine Teilent schuldung, der 
eine Verpflichtung zu Konsolidierungs
maßnahmen gegenüberste hen muss 
(Konsolidierungspartnerschaft). Konkret 
werden Tilgungszuschüsse zur Verfügung 
gestellt, darüber hinaus sind Laufzeitver
kürzungen der Restdarlehen von zehn auf 
fünf Jahre vorgesehen. Die verbindliche 
Vereinbarung der Konsoli dierungspart
nerschaft wird Bestandteil des Darlehens
vertrages. Die Begleitung der Konsolidie
rung wird von der Kommunalaufsicht 
regelmäßig geprüft.

Neue Instrumente – ein kleiner 
Teil der Lösung

Auch wenn für zahlreiche Kommunen 
gerade die mittelfristige Entschuldung 
das Problem ist, wird häufig auch die 
Frage gestellt, über welche Instrumente 
die künftige Finanzierung mit Neukredi

ten sichergestellt wird. Das bedeutet 
nicht, dass wirksame Instrumente nicht in 
die Verschuldungsstruk tur einer Kommu
ne eingegliedert werden sollten. Das gilt 
für alternative Beschaf fungsvarianten in 
den unterschiedlichen Erscheinungsfor
men: Öffentlich Private Partnerschaften 
(ÖPP) ebenso wie derivative Instrumente, 
wenn sie verantwortungsvoll und nach 
intensiver Chancen/Nutzenkalkulation 
eingesetzt werden. 

Infrastrukturfinanzierungen im Rahmen 
von Öffentlich Privaten Partnerschaften 
ziehen ihre Vorteile aus dem Lebenszyk
lusansatz, der gewährleistet, dass eine 
öffentliche Infrastrukturmaßnahme  
von der Planung und dem Bau über die 
Finanzie rung bis zum Betrieb gegebenen
falls auch zur Verwertung betrachtet, 
kalkuliert und in ei nem permanenten 
ControllingProzess gehalten wird. Im  
Zeichen zunehmend nachhaltiger Be
trachtungsweise kann man darauf nicht 
genug Wert legen. 

Allerdings eignet sich nicht jede Maß
nahme für einen solchen Ansatz, son
dern nur dann, wenn sie unter wirt
schaftlichen Maßstäben einen belast
baren rechne rischen Vorteil bringt. Vor 
allem ist sie regelmäßig keine zusätzli
che Kapital beschaffung, es sei denn, es 
handelt sich um eine Maßnahme, bei der 
Refinan zierungsbeiträge von privaten 
Nutzern (zum Beispiel Gebühren bei 
mautfinanzierte Brü cken) zu erwarten 
sind. Auch Derivate können hilfreiche 
Instrumente sein, die zur Zinssicherung 
und Senkung von Kosten beitragen kön
nen. Sie erfordern jedoch ein präzises 
Risiko management, einhergehend mit 
einer sorgfältigen Risikoeinschätzung. 
Ein sol ches Instrument ist wie ein Mes
ser: Man kann damit hervorragend 
schneiden, muss jedoch Sorge tragen, 
dass man sich nicht durch unsachge
mäße Anwen dung verletzt.

Aber auch der beste Instrumentenkasten 
wird allenfalls die Kostenstruktur einer 
Kommune verbessern können. Ein wei
terhin hohes Maß an Finanzbedarf wird 
bleiben. Dieser wird und muss vom Ban
kensektor gedeckt werden. Die Markt
teilnehmer sollten sich jedoch auf mögli
che erhöhte Konditionen einstellen, 
wenn die Anpas sungsprozesse aus den 
bankaufsichtlichen Anforderungen (zum 
Beispiel Basel III) greifen. Ratingprozesse 
wären insofern in diesem Prozess wenig 
förderlich, auch wenn die eine oder an
dere Privatbank bereits mit gewissen 
Grundstrukturen arbeitet. Dies führt nur 
zu einer noch weiteren Verteuerung der 
Finanzierung.


